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DJE Investment S.A. 

4, rue Thomas Edison 
L-1445 Strassen, Luxembourg 
R.C.S. Luxembourg B 90 412 

HINWEIS: 

Mitteilung an die Anleger der folgenden Anteilklassen des DJE („Fonds“): 

DJE - Europa 

PA (EUR); WKN 164315; ISIN LU0159548683 / I (EUR); WKN 164316; ISIN LU0159550408 / XP 

(EUR); WKN A0F565; ISIN LU0229080576  

DJE - Alpha Global 

PA (EUR); WKN 164317; ISIN LU0159549145 / I (EUR); WKN 164318; ISIN LU0159550747  

DJE - Renten Global 

PA (EUR); WKN 164319; ISIN LU0159549574 / I (EUR); WKN 164320; ISIN LU0159550580 / XP 

(EUR); WKN A0F566; ISIN LU0229080659  

DJE - InterCash 

PA (EUR); WKN 164321; ISIN LU0159549814 // I (EUR); WKN 164322; ISIN LU0159551125  

DJE - Gold & Ressourcen 

PA (EUR); WKN 164323; ISIN LU0159550077 // I (EUR); WKN 164324; ISIN LU0159550820  

DJE - Dividende & Substanz 

P (EUR); WKN 164325; ISIN LU0159550150 // PA (EUR); WKN A1J4B6; ISIN LU0828771344 // I 

(EUR); WKN 164326; ISIN LU0159551042 // I (H-CHF); WKN A0Q8D2; ISIN LU0383655254 // XP 

(EUR); WKN A0F567; ISIN LU0229080733  

DJE - Agrar & Ernährung 

PA (EUR); WKN A0NGGC; ISIN LU0350835707 // I (EUR); WKN A0NGGD; ISIN LU0350836184 // 

XP (EUR); WKN A0NGGE; ISIN LU0350836341  

DJE - Asia High Dividend 

PA (EUR); WKN A0Q5KZ; ISIN LU0374456654 // I (EUR); WKN A0Q5K0; ISIN LU0374456811 // 

XP (EUR); WKN A0Q5K1; ISIN LU0374457033  

DJE - Zins & Dividende 

PA (EUR); WKN A1C7Y8; ISIN LU0553164731 // I (EUR); WKN A1C7Y9; ISIN LU0553169458 // 

XP (EUR); WKN A1C7ZA; ISIN LU0553171439  

DJE - Mittelstand & Innovation 

PA (EUR); WKN A14SK0; ISIN LU1227570055 // I (EUR); WKN A14SK1; ISIN LU1227570485 // 

XP (EUR); WKN A14SK2; ISIN LU1227571020 

 

Hiermit werden die Anleger der oben genannten Anteilklassen informiert, dass mit Wirkung zum 1. 

Dezember 2017 folgende Änderungen in Kraft treten: 

 

DJE Kapital AG übernimmt das Fondsmanagement 

 

Die bereits als Anlageberater fungierende DJE Kapital AG wird das Fondsmanagement des Fonds 

übernehmen. Die Funktion des Anlageberaters entfällt ab dem 1. Dezember 2017. 

 

Die maximale Vergütung der DJE Kapital AG ändert sich aufgrund der neuen Funktion für 

nachfolgende Teilfonds: 

 

Von „bis zu 0,3 p.a.“ auf „bis zu 0,35 p.a.“: DJE - Europa / DJE - Alpha Global / DJE - Gold & 

Ressourcen / DJE - Dividende & Substanz / DJE - Zins & Dividende / DJE - Mittelstand & Innovation 
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Von „bis zu 0,15 p.a.“ auf „bis zu 0,18 p.a.“: DJE - Renten Global  

 

Von „bis zu 0,08 p.a.“ auf „bis zu 0,11 p.a.“: DJE - InterCash 

 

Die vorgenannten Erhöhungen werden mit Beginn des Kalenderjahrs 2018 angewandt.  

 

Anlagepolitikänderung mit Blick auf das deutsche Investmentsteuerreformgesetz 

 

DJE - Europa 

Zusätzlich zur bestehenden Anlagepolitik des Teilfonds wird zukünftig fortlaufend mindestens 51 % 

des Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Teilfonds qualifiziert sich daher als 

Aktienfonds. 

 

DJE - Alpha Global  

Der Teilfonds wird zukünftig fortlaufend mindestens 51 % des Teilfondsvermögens in 

Kapitalbeteiligungen anlegen. Der Teilfonds qualifiziert sich daher als Aktienfonds. 

 

Aufgrund der neuen Anlagegrenze wurden zusätzlich folgende Passagen der Anlagepolitik 

aktualisiert: 

 

Vorher Nachher 

Zur Erreichung der Anlageziele wird das 

Teilfondsvermögen vorwiegend weltweit in 

börsennotierte oder an einem anderen 

geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, 

anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, 

gehandelte Aktien und Anleihen aller Art –

inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel 

verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine sowie 

Wandel- und Optionsanleihen, deren 

Optionsscheine auf Wertpapiere lauten-, 

investiert.  

Je nach Marktlage und wenn dies im Interesse 

der Anleger ist findet dabei im Rahmen der 

Anlagebeschränkungen eine permanente 

Anpassung an die Entwicklung an den 

internationalen Kapitalmärkten statt. Das 

Vermögen des Teilfonds wird dann je nach 

Einschätzung vorwiegend in Anleihen oder in 

Aktien gehalten. 

 

Zur Erreichung der Anlageziele wird das 

Teilfondsvermögen überwiegend weltweit in 

börsennotierte oder an einem anderen 

geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, 

anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, 

gehandelte Aktien investiert.  

Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in 

börsennotierte oder an einem anderen 

geregelten, Markt, der regelmäßig stattfindet, 

anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, 

gehandelte Anleihen aller Art –inklusive Null-

Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche 

Wertpapiere, Genussscheine sowie Wandel- und 

Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf 

Wertpapiere lauten, angelegt werden. 

Je nach Marktlage und wenn dies im Interesse 

der Anleger ist findet dabei im Rahmen der 

Anlagebeschränkungen eine permanente 

Anpassung an die Entwicklung an den 

internationalen Kapitalmärkten statt. 

 

DJE - Gold & Ressourcen 

Der Teilfonds wird zukünftig fortlaufend mindestens 51 % des Teilfondsvermögens in 

Kapitalbeteiligungen anlegen. Der Teilfonds qualifiziert sich daher als Aktienfonds. 

 

Aufgrund der neuen Anlagegrenze wurden zusätzlich folgende Passagen der Anlagepolitik 

aktualisiert: 

 

Vorher Nachher 
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Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, unter 

Berücksichtigung des Anlagerisikos einen 

angemessenen Wertzuwachs in der 

Teilfondswährung zu erzielen.  

Hierzu investiert der Teilfonds sein Vermögen zu 

wesentlichen Teilen in Aktien von 

Gesellschaften, die mit der Gewinnung, 

Verarbeitung und Vermarktung von Gold tätig 

sind. 

Darüber hinaus kann der Teilfonds auch Aktien 

von Gesellschaften erwerben, die mit der 

Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von 

anderen primären Ressourcen tätig sind. Primäre 

Ressourcen sind diejenigen, welche physisch 

vorhanden sind wie z.B. Wasser, Metalle, Erdöl, 

Erdgas und Getreide. 

Der Teilfonds investiert sein Vermögen  

überwiegend in Aktien, wobei zu wesentlichen 

Teilen in Aktien von Gesellschaften, die mit der 

Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von 

Gold tätig sind, investiert wird. 

Darüber hinaus kann der Teilfonds auch: 

- Aktien von Gesellschaften, die mit der 

Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von 

anderen primären Ressourcen tätig sind. 

Primäre Ressourcen sind diejenigen, welche 

physisch vorhanden sind wie z.B. Wasser, 

Metalle, Erdöl, Erdgas und Getreide 

und/ oder 

- börsennotierte oder an einem anderen 

geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, 

anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, 

gehandelte Anleihen aller Art - inklusive Null-

Kupon-Anleihen, und variabel verzinsliche 

Wertpapiere, Genussscheine sowie Wandel- 

und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf 

Wertpapiere lauten,  

erwerben. 

 

DJE - Dividende & Substanz 

Zusätzlich zur bestehenden Anlagepolitik des Teilfonds wird zukünftig fortlaufend mindestens 51 % 

des Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Teilfonds qualifiziert sich daher als 

Aktienfonds. 

 

DJE - Agrar & Ernährung 

 

Der Teilfonds wird zukünftig fortlaufend mindestens 51 % des Teilfondsvermögens in 

Kapitalbeteiligungen anlegen. Der Teilfonds qualifiziert sich daher als Aktienfonds. 

 

Aufgrund der neuen Anlagegrenze wurden zusätzlich folgende Passagen der Anlagepolitik 

aktualisiert: 

 

Vorher Nachher 

Zur Erreichung der Anlageziele wird das 

Teilfondsvermögen vorwiegend in Aktien und 

aktienähnliche Wertpapiere (z.B. Zertifikate), 

Wandel- und Optionsanleihen, deren 

Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, in und 

ausländischer Emittenten angelegt werden 

soweit es sich bei den vorgenannten 

Anlageinstrumenten um Wertpapiere im Sinne 

des Art. 41 Abs. 1 des Gesetzes vom 

17. Dezember 2010 handelt. 

Der Begriff Zertifikate umfasst hierbei auf 

regulierten Märkten gehandelte: 

Zur Erreichung der Anlageziele wird das 

Teilfondsvermögen überwiegend in Aktien von 

Unternehmen , die direkt oder indirekt in einem 

oder mehreren der nachfolgend aufgeführten 

Bereiche der Agrarwertschöpfungskette tätig 

sind:  

- Produktion (Anbau, Ernte, Tierzucht, 

Fischzucht, Aquakultur, Planung, Infrastruktur, 

Maschinen, Dünger, Saatgut, Futtermittel, 

Tiermedizin, Stalltechnik etc.) 

- Be- und Verarbeitung (Molkereien, Zucker-

fabriken, Kellereien, Backwaren, Fleischwaren, 
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- Aktien, Aktienindex-, Aktienbasketzertifikate 

sowie Zertifikate auf gesetzlich zulässige 

Finanzindizes, wie z.B. Waren-, Edelmetall- 

oder Hedgefondsindices, die keine derivative 

Komponente enthalten, sowie  

- Zertifikate die an der Entwicklung eines 

Rohstoffs partizipieren unter der Bedingung, 

dass diese Zertifikate keine derivative 

Komponente enthalten und der Erwerb des 

Zertifikats nicht zu einer physischen Lieferung 

des Basiswertes führt oder berechtigt. 

Die zuvor genannten Zertifikate erfüllen die 

Bestimmungen des Artikels 2 des Règlement 

Grand-Ducal vom 8. Februar 2008. 

Bei den Emittenten bzw. den Basiswerten der 

vorgenannten Anlageinstrumente handelt es sich 

vorwiegend um Unternehmen bzw. Aktien von 

Unternehmen die direkt oder indirekt in einem 

oder mehreren der nachfolgend aufgeführten 

Bereiche der Agrarwertschöpfungskette tätig 

sind: 

- Produktion (Anbau, Ernte, Tierzucht, Fisch-

zucht, Aquakultur, Planung, Infrastruktur, 

Maschinen, Dünger, Saatgut, Futtermittel, 

Tiermedizin, Stalltechnik etc.) 

- Be- und Verarbeitung (Molkerein, Zucker-

fabriken, Kellereien, Backwaren, Fleischwaren, 

Süßwaren, Getränkeherstellung, Lebensmittel, 

Energieträger (u.a. Biogas, Biodiesel, 

Bioethanol) etc.)  

- Vermarktung (Service und Vertrieb etc.) 

Der Teilfonds wird sich dabei auf Unternehmen 

konzentrieren, die sowohl in ausgereiften 

Volkswirtschaften als auch in Emerging Markets 

tätig sind. 

Süßwaren, Getränkeherstellung, Lebensmittel, 

Energieträger (u.a. Biogas, Biodiesel, 

Bioethanol) etc.) 

- Vermarktung (Service und Vertrieb etc.) 

Der Teilfonds wird sich dabei auf Unternehmen 

konzentrieren, die in ausgereiften 

Volkswirtschaften oder in Emerging Markets tätig 

sind. 

Darüber hinaus kann der Teilfonds in 

börsennotierte oder an einem anderen 

geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, 

anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, 

gehandelte Anleihen aller Art – inklusive Null-

Kupon-Anleihen, und variabel verzinsliche 

Wertpapiere, Genussscheine sowie Wandel- und 

Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf 

Wertpapiere lauten, investieren. 

Ferner hat der Teilfonds die Möglichkeit in Delta-

1 Zertifikate auf Rohstoffe, Edelmetalle und 

Rohstoffindices zu investieren. Aus Gründen der 

Risikomischung dürfen höchstens 10% des 

Netto-Fondsvermögens indirekt in ein Edelmetall 

bzw. einen Rohstoff investiert werden. Bei den 

Delta-1 Zertifikaten handelt es sich um 

Wertpapiere im Sinne des Artikels 2 des 

Règlement Grand Ducal vom 8. Februar 2008. 

 

DJE - Asia High Dividend 

Der Teilfonds wird zukünftig fortlaufend mindestens 51 % des Teilfondsvermögens in 

Kapitalbeteiligungen anlegen. Der Teilfonds qualifiziert sich daher als Aktienfonds. 

 

Aufgrund der neuen Anlagegrenze wurden zusätzlich folgende Passagen der Anlagepolitik 

aktualisiert: 

 

Vorher Nachher 

Zur Erreichung der Anlageziele wird das 

Teilfondsvermögen überwiegend in aktien- und 

aktienähnliche Wertpapiere (z.B. Zertifikate auf 

Aktien und Aktienindizes), die von Unternehmen 

ausgegeben werden bzw. deren Basiswerte 

Zur Erreichung der Anlageziele wird das 

Teilfondsvermögen überwiegend in Aktien, die 

von Unternehmen ausgegeben werden, die ihren 

Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer 

geschäftlichen Tätigkeit in einem asiatischen 
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Unternehmen sind, die ihren Sitz oder den 

überwiegenden Anteil ihrer geschäftlichen 

Tätigkeit in einem asiatischen Land außerhalb 

Japans haben. 

Land außerhalb Japans haben. 

 

DJE - Zins & Dividende 

Der Teilfonds wird zukünftig fortlaufend mindestens 25 % des Teilfondsvermögens in 

Kapitalbeteiligungen anlegen. Der Teilfonds qualifiziert sich daher als Mischfonds. 

 

Aufgrund der neuen Anlagegrenze wurden zusätzlich folgende Passagen der Anlagepolitik 

aktualisiert: 

 

Vorher Nachher 

Das Teilfondsvermögen kann zu maximal 50% 

weltweit in dividendenstarke Aktien und 

aktienähnliche Wertpapiere (z.B. Zertifikate) 

angelegt werden soweit es sich bei den 

vorgenannten Anlageinstrumenten um 

Wertpapiere im Sinne des Art. 41 Abs. 1 des 

Gesetzes vom 17. Dezember 2010 handelt. Der 

Begriff Zertifikate umfasst hierbei auf regulierten 

Märkten gehandelte Aktien, Aktienindex-, 

Aktienbasketzertifikate. Vorgenannte 

Wertpapiere vom Emittenten aus 

Schwellenländern sind auf 25% des 

Teilfondsvermögens beschränkt.  

Daneben kann der Teilfonds bis zu 25% seines 

Teilfondsvermögens in Zertifikate auf gesetzlich 

zulässige Finanzindizes wie z.B. Waren-, 

Edelmetallindices, die keine derivative 

Komponente enthalten sowie in Zertifikate die an 

der Entwicklung eines Rohstoffs partizipieren 

unter der Bedingung, dass diese Zertifikate keine 

derivative Komponente enthalten und der Erwerb 

des Zertifikats nicht zu einer physischen 

Lieferung des Basiswertes führt oder berechtigt, 

investieren.  

Die zuvor genannten Zertifikate erfüllen die 

Bestimmungen des Artikels 2 des Règlement 

Grand-Ducal vom 8. Februar 2008. 

[…] 

Generell ist die Anlage in flüssigen Mitteln auf 

49% des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt, 

jedoch kann, je nach Einschätzung der 

Marktlage, innerhalb der gesetzlich zulässigen 

Grenzen (kurzfristig) auch bis zu 100% des 

Netto-Teilfondsvermögens in flüssigen Mitteln 

gehalten sowie kurzfristig von den o.g. 

genannten Anlagegrenzen abgewichen werden. 

[…] 

Zusätzlich wird das Teilfondsvermögen zu 

mindestens 25% und bis zu maximal 50% 

weltweit in dividendenstarke Aktien angelegt. 

Vorgenannte Wertpapiere von Emittenten aus 

Schwellenländern sind auf 25% des 

Teilfondsvermögens beschränkt. 

Anteile an OGAW oder anderen OGA werden 

nur bis zu einer Höchstgrenze von 10% des 

Teilfondsvermögens erworben. 

Generell ist die Anlage in flüssigen Mitteln auf 

49% des Netto-Teilfondsvermögens begrenzt, 

jedoch kann, je nach Einschätzung der 

Marktlage, das Netto-Teilfondsvermögen 

innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen 

(kurzfristig) auch darüber hinaus in flüssigen 

Mitteln gehalten werden und dadurch kurzfristig 

von dieser sowie den weiter oben genannten 

Anlagegrenzen abgewichen werden.  
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DJE - Mittelstand & Innovation 

Der Teilfonds wird zukünftig fortlaufend mindestens 51 % des Teilfondsvermögens in 

Kapitalbeteiligungen anlegen. Der Teilfonds qualifiziert sich daher als Aktienfonds. 

 

Aufgrund der neuen Anlagegrenze wurden zusätzlich folgende Passagen der Anlagepolitik 

aktualisiert: 

 

Vorher Nachher 

Zur Erreichung der Anlageziele wird das 

Teilfondsvermögen zu mindestens 51% in 

börsennotierte oder an einem anderen 

geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, 

anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, 

gehandelte Small- und Mid-Caps Aktien oder 

aktienähnliche Wertpapiere, welche von 

Unternehmen mit Sitz in Deutschland, Österreich 

und der Schweiz ausgegeben wurden, investiert. 

Zur Erreichung der Anlageziele wird das 

Teilfondsvermögen zu mindestens 51% in 

börsennotierte oder an einem anderen 

geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, 

anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, 

gehandelte Small- und Mid-Caps Aktien, welche 

von Unternehmen mit Sitz in Deutschland, 

Österreich und der Schweiz ausgegeben wurden, 

investiert.  

 

Allgemeiner Ausschluss von Swaps und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte 

 

Die Verwaltungsgesellschaft wird für die Teilfonds keine Swaps, u.a. Total Return Swaps oder andere 

Derivate mit denselben Eigenschaften, oder Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abschließen. Die 

teilfondsspezifische Anlagepolitik der Teilfonds wurde entsprechend angepasst. 

 

Umgang mit Kosten für Lager-/ Unterverwahrstellen 

 

Anfallenden Kosten für die Auswahl, Erschließung und Nutzung etwaiger Lager-/ Unterverwahrstellen 

können dem jeweiligen Teilfonds in Rechnung gestellt werden. Ein entsprechender Hinweis wird in 

Artikel 11 Kosten, Nr. 7 d) des Verwaltungsreglements aufgenommen. 

 

Anleger, die mit der vorgenannten Änderung nicht einverstanden sind, können bis zum 30. November 

2017 (17:00 Uhr) die kostenlose Rücknahme aller oder eines Teils ihrer Anteile zum einschlägigen 

Nettoinventarwert verlangen.  

 

Bei den Zahlstellen, der Verwahrstelle, der Vertriebsstelle sowie der Verwaltungsgesellschaft sind ab 

dem 1. Dezember 2017 der aktualisierte Verkaufsprospekt nebst Verwaltungsreglement sowie die 

„wesentlichen Anlegerinformationen“ kostenlos erhältlich.  

 

Strassen, im November 2017  

 

DJE Investment S.A.  

 

Informationsstellen in der Bundesrepublik Deutschland: DZ BANK AG, Deutsche Zentral-

Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, Platz der Republik, D-60265 Frankfurt am Main und DJE 

Kapital AG, Pullacher Straße 24, D-82049 Pullach. 

 

Informations- und Zahlstelle in Österreich: Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG,  

Am Belvedere 1, A-1100 Wien. 


